
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Brinkmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Perchlorethylenuntersuchungen in Worms 

Die Kleine Anfrage 2056 vom 1 J. Januar 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Wie viele Messungen wurden seither durchgeführt, welche Objekte waren davon betroffen, welche Ergebnisse wurden dabei 
gemessen, wie sind diese zu bewerten? 

2. Welche Auflagen wurden den zu beanstandenden Betrieben gemacht, welche Informationen wurden an die Nachbarschaft 
weitergegeben? 

3. Nach welchem Sy'>tem und in welchen zeitlichen Abständen werden Untersuchungen durchgeführt? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. Fe
bruar 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 3.: 

Im Rahmen einer in Rheinland~Pfalz durchgeführten einmaligen schwerpunktmäßigen Überprüfung der durch den Betrieb von 

Cbt'misdlreinigungt:n verursa..:hten Perchlorethylen (PER)-Belastungen wurde im Jahre 1989 auch das Stadtgebiet Worms er~ 
faßt. 

Hierbei wurde wie folgt verfahren: 

Komrolle der Betriebsräume von Chemischreinigungsbetrieben und Messung der PER-Konzentration in der Raumluft 
durch die Gewerbeaufsicht; 

Kontrolle der Chemischreinigungsmaschinen und Messung der Emissionen entsprechend den Festlegungen der Verordnung 
zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen - 2. BlmSch V - durch die Gewerbeaufsicht; 

Ermittlung der PER~Bdastung im unmittelbaren Umfeld der Chemischreinigungsbetriebe, insbesondere in benachbarten 
Wohnungen, Gc:.chäft.sräumen und Lebensmittelverkaufsräurnen, im Wege von Raumluftmessung:er. durch die Gewerbe
aufsicht und Lebensmitteluntersuchungen durch das Chemische Untersuchungsamt Mainz. 

Unabhän~ig von den in der Antwort auf die Frage 2 geschilderten Sofortmaßnahmen wird di~· Ccwerbeaufsicht aul!!,rund dl'r 
Prüf~, Md~~ und Untersuchun!j,scq;ebnisse Nachkontrollen in den betroffenen Chemischreinigungen durchführen. Sie wird 
ferner im Rahmen nJutincm:if~iger Kontrollen -wie bisher in unregelmäßigen Zeitabständen einzelne Chcmischreini~ungs
ht·tri<.·h~· aufsuchen und überprüfen. 

Zu I.· 

Im Stadtgebiet 'X-,.onn.<. hat d.l.) Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Mainz in acht Chemischreinigungsbetrieben mit insgesamt 
;wOlf Rcinigungsma.schinm die PER~Bela<>tunb der Innenraumluft und die l"".inhaltung der Emissionshegren;wngl'n nach der 
2. BimSchV überprüft. 
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Die Überprüfung der Betriebsräume ergab, daß in drei der Chemischreinigungsbetriebe die Auslöseschwelle für die PER-Bela
stung der Raumluft (~ein Viertel des MAK-Wertes von 34; mg/m ')überschritten war. Eine Überschreitung der Auslöse
schwelle hat für den betroffenen Betrieb arbeitsmedizinische, beschäftigungswirksame und meßtechnische Konsequenzen. 

Dil' Fmissiomanfordcrungcn der 2. BlmSchV wurden bei den übcrprüftt·n Rcinigun~smas~.:hincn mit offenem Sy-;tl'm von 
einem Viertel und bei Jen Maschinen mit geschlos~enem System von der Hälfte der Anlagen ni1.:ht eingehalten. Die Bea!l .... tan
dungl'll bangen sit:h vorwiegend auf L'ine mangelhaft durchgeführte Überwachung der Aktivkohlefilter. 

Die Überprüfung d1.:r PER-Belastung tm Umfeld von elf Chemischreinigungsbetrieben l'rbrachtl.' folgcndl'S Ergebnis: 

27% der Raumluftproben wiesen eine PER-Belastung zwischen 5 bis 20 mg/m 3 auf. Hierbei war Bezugsgrößt· der vom Bundes
gesundheitsamt für die höchtszulässige PER-Belastung der Raumluft in ~'ohnungen vorgeschlagene Orientierungswert von 
5 mg/mJ. 

Die Analysenergebnisse der in Nachbarräumen von Chemischreinigungsbetrieben ausgelegten Lebensmittelproben zeigten, 
daß die PER-Belastung nur in 38,5 ",~der untersuchten Proben unterhalb von 1 mg PER/kg Lebensmittel lag. In über 15% der 
Proben wurden Werte zwischen 5 bis 20 mg/kg ermittelt. 

Im Vorgriff auf die am 1. Januar 1990 in Kraft getretene Lösungsmittel-Höchstmengenverordnung wurde bei der Bewertung 
bereits der neue Vorsorgewert von 0, 1 mg PER/kg Lebensmittel als Maßstab herangezogen. 

Zu2.: 

In den drei Betrieben mit Überschreitung der Auslöseschwelle wt~rdc vom Gewerbeaufsichtsamt in einem Fall der Ersatz der 
Rcinigung.:,ma.<.chinc durch eine moderne Anlage durchgesetzt. In einem weiteren Fall wurde die Instandsetzung der beanstan
deten Maschine verlangt; eine 11.\chfolgcndc Kontrollmessung ergab die Unterschreitung der Auslöseschwelle. In einem dritten 
f;all hat dt.'r Betrcibcr die bcanstandctt.' Rcinigung<>maschine durch eine gebrauchte CFKW-Maschine ersetzt. Im Hinblick auf 
den Urnwdtschutz ist diest.' Ivhßnahmc als äußerst unbefriedigend zu bezeichnen. Sie kann zur Zeit allerdings noch nicht ver
h10dcn werden. 

Ih die von der 2. BimSch V vorgeschriebenen Emissionswerte für Chemischreinigungsmaschinen bei sachgerechter Betriebs
führung und bei normalen Lüftungsverhältnissen sicher unterschritten werden können, wurde den Wormser Anlagenbetrei
bern ein vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht herausgegebenes Merkblatt mit konkreten Hinweisen für 
den ordnungsgernäHen Betrieb von Chemischreinigungsanlagen ausgehändigt. 

Sofern bei den überprüften Chemischreinigungsbetrieben im Umfeld zu hohe Innenraumbelastungen angetroffen bzw. zu 
hohe PER-Werte in den Lebensmitteln festgestellt worden waren, hat das Gewerbeaufsichtsamt im Rahmen der betrieblichen 
und örtlichen Möglichkeit zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsminderung veranlaßt. 

Dr. Beth 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/3692 (Seite 1)

